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	Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg nach Maßgabe der für das Landesförderprogramm 
„Prämienkatalog Kompetenzzentrum Wohnen BW" 
geltenden Fördervorschriften
Hier: Prämie für die Aktivierung von ungenutztem Wohnraum 
- Beratungsprämie -



	Antrag an die 
Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH
Abteilung Kommunalfonds Wohnraumoffensive BW
Bereich Kompetenzzentrum Wohnen BW
Herzogstr. 6A
70176 Stuttgart



1.	Antragsteller*
	Kommune
	[bookmark: Text6]     

	Amt
	[bookmark: Text7]     

	Straße Haus-Nr.
	[bookmark: Text8]     

	PLZ Ort
	[bookmark: Text9]     

	Ansprechpartner
	[bookmark: Text10]     

	Telefon
	[bookmark: Text11]     

	(Telefax)
	[bookmark: Text12]     

	E-Mail
	[bookmark: Text13]     



Bankverbindung
	IBAN
	[bookmark: Text14]     

	Kreditinstitut
	[bookmark: Text15]     

	Buchungszeichen
	[bookmark: Text16]     





2.	Vorhaben
2.1	Art des Vorhabens
Die Beratung zur Immobilie erfolgte durch


	Firma/Büro
	[bookmark: Text17]     

	Vorname Name Architekt (Berater)
	     

	Mitgliedsnummer Architektenkammer
	     

	Straße Haus-Nr.
	[bookmark: Text18]     

	PLZ Ort
	[bookmark: Text19]     

	Telefon
	[bookmark: Text21]     

	(Telefax)
	[bookmark: Text22]     

	E-Mail
	[bookmark: Text23]     



Die Beratung erfolgte am      

2.2	Maßnahmenbeschreibung
Die Beratung zur Immobilie erfolgte aufgrund der folgenden Aktivität der Kommune:
[bookmark: Text5]     

2.3	Angaben zum Gebäude 
	Kreis
	     

	Gemeinde
	     

	Gemarkung 
	     

	Flurstück
	     

	Straße und Hausnummer 
	[bookmark: Text26]     





|_|	Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Beratungsprotokoll liegt diesem Antrag bei.
|_|	Für die Beratung wurde und wird keine weitere Förderung aus Landesmittel in Anspruch genommen, insbesondere nach dem Landeswohnraumförderprogramm.
[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|	Für das Gebäude ist kein Baugenehmigungsverfahren anhängig.
[bookmark: Kontrollkästchen8]|_|	Bei dem Gebäude handelt es sich um ein fertiggestelltes Gebäude. 
|_|	Der Wohnraum befindet sich nicht im Besitz oder im Eigentum der Kommune oder eines kommunalen Unternehmens.

3.	Beantragter Zuschuss
Beantragter Zuschuss 400 €
	
4.	Hinweis zur Datenverarbeitung
Ihre im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten werden vom Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg zum Zwecke der Bearbeitung des Antrags gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen können Sie im Internet unter https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/header-und-footer/datenschutz/infos-zur-datenverarbeitung/ abrufen. Den behördlichen Datenschutzbeauftragten des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg erreichen Sie unter: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Theodor-Heuss-Straße 4, 70174 Stuttgart, E-Mail: datenschutz@mlw.bwl.de

5.	Bestätigung
Wir bestätigen, dass 
· die in den Förderhinweisen zum Landesförderprogramm „Prämienkatalog Kompetenzzentrum Wohnen BW" vom 20.12.2021 – AZ: MLW27-27-179/5 mit letztmaliger  Ergänzung vom 07.05.2025 – geregelten Anforderungen vollständig erfüllt werden,
· keine Weitergabe der Prämie an Dritte stattfindet (Ziffer 12 VV zu § 44 LHO),
· die Angaben im Antrag vollständig und richtig sind.



     
___________________	_____________________________________________
Ort, Datum	Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift/en Antragsteller
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